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Markt Teisnach, Landkreis Regen 
Änderung des Bebauungsplanes "MD Ernstlhof" mit Deckblatt Nr. 2 
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Markt Teisnach plant die Änderung des Bebauungsplanes „MD Ernstlhof“ mit Deckblatt Nr. 
2. Dadurch sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung eines 
bestehenden Beherbergungsbetriebes im westlichen Bereich von Kaikenried geschaffen 
werden. Der Ernstlhof soll um zwei Bungalows und ein Versorgungshaus ergänzt werden. 
 
Durch die Flächennutzungsplanänderung durch Deckblatt Nr. 3 und der Ausweisung des 
Geltungsbereiches als Dorfgebiet wurde bereits im Jahr 2020 die Voraussetzung für die 
Erweiterung geschaffen. Das Vorhaben leitet sich somit aus dem rechtskräftigten 
Flächennutzungsplan ab. 
 
Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) sollen eine Zersiedelung der 
Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur vermieden 
werden (vgl. LEP 3.3 G). Eine ungegliederte bandartige Siedlungsentwicklung soll 
insbesondere wegen der nachteiligen Einflüsse auf Naturhaushalt und Landschaftsbild, der 
überwiegend ökonomischen Nachteile (z.B. bei Leitungslängen der technischen Infrastruktur) 
und im Hinblick auf den Erhalt eines intakten Wohnumfeldes vermieden werden. Die bereits 
bestehende bandartige Siedlungsentwicklung einseitig entlang der Straße wird weiter in den 
Außenbereich verstetigt. Eine geplante Bebauung auf der gegenüberliegenden Seite der 
Straße ist noch nicht erfolgt. Dadurch leistet das geplante Vorhaben weiterhin Vorschub für 
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eine Fehlentwicklung in den Außenbereich, auch wenn es sich um eine verhältnismäßig 
kleinere Fläche handelt. Eine weitere, über den nun beplanten Bereich hinausgehende 
Fehlentwicklung ist zu vermeiden. Die vorgelegte Planung kann insgesamt gerade noch 
hingenommen werden. 
 
Der landesplanerische Grundsatz der Vermeidung von Zersiedelung bzw. einer bandartigen 
Siedlungsstruktur ist mit ausreichendem Gewicht in die Abwägung einzustellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Kobold 
   
 
 
 


